
414.410
Hochschulordnung  
der Pädagogischen Hochschule Zürich
(vom 7. April 2008)

Die Hochschulleitung der Pädagogischen Hochschule,

gestützt auf § 24 Abs. 2 lit. b des Fachhochschulgesetzes vom 2.April 
20071,

beschliesst:

1. Teil: Allgemeine Bestimmungen

Geltungsbereich § 1.    Die Hochschulordnung gilt für alle Angehörigen der Pädago-
gischen Hochschule Zürich (PHZH).

Zweck § 2.    Die Hochschulordnung regelt die Organisation und die Auf-
gaben der PHZH sowie die Rechte und Pflichten der Hochschulange-
hörigen.

Grundsätze § 3.    Die im Leitbild der PHZH festgehaltenen Grundsätze bilden 
die verbindliche Grundlage der strategischen, inhaltlichen und opera-
tiven Ausrichtung der PHZH.

2. Teil: Leistungsbereiche

1. Abschnitt: Ausbildung

Zielsetzung § 4.    1 Die Ausbildung vermittelt Wissens- und Handlungskompe-
tenzen für die erfolgreiche Tätigkeit im Schulfeld. 

2 Die Ausbildung basiert auf Standards. Diese beschreiben die Kom-
petenzen, welche die Studierenden beim Studienabschluss hinsichtlich 
ihrer Berufstätigkeit erreicht haben sollten.

3 Die Ausbildung befähigt die Diplomierten insbesondere: 
a. den Bildungs- und Erziehungsauftrag ganzheitlich und entsprechend

den individuellen Voraussetzungen der Lernenden umzusetzen,
b. den Entwicklungs- und Lernstand und das Lernverhalten der Kin-

der oder Jugendlichen zu erfassen und sie mit geeigneten Mass-
nahmen zu fördern,

c. die Sozialisation der Lernenden zu unterstützen,
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d. mit anderen Lehrpersonen und Fachleuten, der Schulleitung, den 
Eltern und den Behörden zusammenzuarbeiten,

e. an der Entwicklung und Realisierung von pädagogischen Projek-
ten mitzuarbeiten,

f. ihre Arbeit zu evaluieren und die eigene Weiter- und Zusatzausbil-
dung zu planen,

g. den Unterricht im Rahmen der geltenden Lehrpläne zu planen und 
unter Berücksichtigung interdisziplinärer Gesichtspunkte zu gestal-
ten,

h. die schulischen Fähigkeiten und Leistungen der Kinder oder Jugend-
lichen zu beurteilen.

Reglementie-
rung

§ 5.    Das Prorektorat Ausbildung präzisiert in Richtlinien und 
Ordnungen die Vorgaben der Hochschulleitung und übergeordneter 
Instanzen im Bereich der Ausbildung und trifft damit für die Studie-
renden verbindliche Regelungen zu Aufbau und Gestaltung des Stu-
diums. 

Studienaufbau§ 6.    Die Ausbildung gliedert sich in Bachelor- und Masterstudien-
gänge.

Berufs-
praktische 
Ausbildung

§ 7.    Die PHZH arbeitet für die berufspraktische Ausbildung unter
anderem mit Kooperationsschulen zusammen.

Studien-
organisation

§ 8.    1 Die Studierenden lernen sowohl im beruflichen Umfeld wie 
im Rahmen von Übungen, Seminaren, Vorlesungen, Kursen, in Lern-
gruppen und in Einzelarbeit, an der PHZH oder in einer Partnerschule 
und ortsunabhängig über Computernetzwerke.

2 Das Angebot an Lehrveranstaltungen ermöglicht den Studieren-
den, die für die Anmeldung zur Diplomprüfung erforderlichen Kredit-
punkte innert der minimalen Studiendauer zu erlangen.

3 Alle Lehrveranstaltungen werden zusammen mit den Semester-
daten und Anmeldefristen vor Schluss des vorangehenden Semesters 
in geeigneter Form veröffentlicht.

Semester§ 9.    1 Semesterbeginn und Semesterdauer werden in Koordina-
tion mit den übrigen Schweizer Hochschulen festgesetzt.

2 Blockkurse, Fremdsprachaufenthalte, Veranstaltungen im Rahmen 
der berufspraktischen Ausbildung, Prüfungen usw. werden in der Regel 
ausserhalb der Zeit mit periodisch stattfindenden Lehrveranstaltungen 
durchgeführt.
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2. Abschnitt: Weiterbildung 

Zielsetzung § 10.    1 Die PHZH stellt Weiterbildungsangebote bereit für im 
Bildungsbereich tätige Personen und Professionen.

2 Die Weiterbildung basiert auf Standards. Diese beschreiben die 
Kompetenzen, welche die Studierenden beim Studienabschluss hin-
sichtlich ihrer Berufstätigkeit erreicht haben sollten.

Angebot und 
Durchführung

§ 11.    Angebot und Durchführung dieser Veranstaltungen erfolgen
im Rahmen der Strategie der PHZH und liegen im Verantwortungs-
bereich des Prorektorats Weiterbildung und Forschung. 

Ausschreibung § 12.    Das Departement Weiterbildung und Nachdiplomstudien 
präzisiert in Ausschreibungen die Vorgaben der Hochschulleitung und 
übergeordneter Instanzen im Bereich der Weiterbildung.

Zulassung § 13.    Für die Zulassung zu qualifizierenden Weiterbildungsveran-
staltungen gelten grundsätzlich dieselben Voraussetzungen wie für die 
Zulassung zur Ausbildung. Über Ausnahmen entscheidet die zustän-
dige Departementsleiterin oder der zuständige Departementsleiter. 

3. Abschnitt: Forschung und Entwicklung

Zielsetzung § 14.    Die PHZH fördert und betreibt national und international 
vernetzte Forschung. Diese trägt zur Unterstützung eines nachhaltigen 
Bildungssystems bei.

Angebot § 15.    1 Die Forschung an der PHZH beachtet die Grundsätze guter
wissenschaftlicher Praxis. Sie folgt eindeutigen Regeln zur Klärung 
wissenschaftlichen Fehlverhaltens. Sie ist interdisziplinär orientiert und
zeigt exzellente Qualität.

2 Die Forschenden verpflichten sich, wo immer möglich Daten der 
Forschungsgemeinschaft zugänglich zu machen.

Externe 
Forschungs-
mittel

§ 16.    Die PHZH unterstützt die Förderung von Forschungsvor-
haben ihrer Angehörigen durch externe Institutionen.

4. Abschnitt: Dienstleistungen

Zielsetzung § 17.    Die PHZH fördert den Wissens- und Technologietransfer 
aus Lehre und Forschung durch Dienstleistungen an Private, öffent-
liche und private Institutionen und Unternehmen. 
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Angebot§ 18.    Das Dienstleistungsangebot umfasst folgende Typen von 
Dienstleistungen:
a. kantonaler Leistungsauftrag;
b. Leistungen an Dritte.

3. Teil: Angehörige der Hochschule

1. Abschnitt: Hochschulpersonal

Dozierende§ 19.    1 Dozierende sind voll- oder teilzeitlich angestellt für Tätig-
keiten in den verschiedenen Leistungsbereichen der PHZH. Sie sind 
verantwortlich für die Erfüllung der ihnen gemäss individueller Leis-
tungsvereinbarung übertragenen Aufgaben.

2 Die Dozierenden verfügen über einen Hochschulabschluss im zu 
unterrichtenden Fachbereich, über didaktische Qualifikationen sowie 
über ein Lehrdiplom oder einen äquivalenten Bezug zum Schulfeld 
sowie mindestens zwei Jahre Berufserfahrung im tertiären oder quar-
tären Bildungsbereich. 

3 Die Besetzung von Dozierendenstellen ist in der Regel öffentlich 
auszuschreiben. In das Auswahlverfahren können auch Personen mit-
einbezogen werden, die sich nicht beworben haben. Die Hochschul-
leitung regelt die Einzelheiten.

Lehrbeauftragte§ 20.    1 Lehrbeauftragte wirken bei der Erfüllung des Leistungs-
auftrags der Hochschule mit, insbesondere in der Führung von Lehr-
veranstaltungen oder der Übernahme weiterer Aufgaben in der Aus-
bildung und/oder der Weiterbildung. 

2 Lehrbeauftragte verfügen über einen Hochschulabschluss im zu 
unterrichtenden Fachbereich, über didaktische Qualifikationen und 
über Unterrichtserfahrung.

3 Die Anstellung von Lehrbeauftragten obliegt den Abteilungs-
leitenden nach Rücksprache mit der Prorektorin / dem Prorektor 
Fachbereiche.

Mittelbau§ 21.    1 Wissenschaftliche Mitarbeitende und Assistierende sind 
voll- oder teilzeitlich angestellt und wirken in der Ausbildung, der Wei-
terbildung, Forschung und Entwicklung sowie bei Dienstleistungen 
und administrativen Aufgaben. 

2 Voraussetzung für eine Anstellung im Mittelbau bildet eine der 
Aufgabe angemessene wissenschaftliche oder berufspraktische Quali-
fikation.
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3 Die Hochschulleitung regelt die Einzelheiten zum Anstellungs-
verfahren und legt spezifische Personalentwicklungsmassnahmen fest.

Administrati-
ves, technisches 
und betrieb-
liches Personal

§ 22.    1 Das administrative, technische und betriebliche Personal 
(ATB-Personal) setzt sich aus den Personen zusammen, die den Hoch-
schulbetrieb sicherstellen.

2 Die Hochschulleitung regelt die Einzelheiten zum Gewinnungs-
verfahren.

2. Abschnitt: Studierende

Definition § 23.    Als Studierende oder Studierender gilt, wer an der PHZH 
immatrikuliert ist.

Rechtsstellung § 24.    1 Die rechtliche Stellung der Studierenden richtet sich nach 
der Fachhochschulverordnung2.

2 Die Studierenden sind berechtigt, an die zuständige Departe-
mentsleiterin oder den zuständigen Departementsleiter Vorschläge 
zur Institution zu richten. Diese oder dieser entscheidet über einen all-
fälligen Einbezug weiterer Stellen. Das Prorektorat Ausbildung und 
die Departementsleitungen pflegen den Kontakt mit der Versammlung 
der Studierenden.

3. Abschnitt: Gemeinsame Bestimmungen

Gleichstellung § 25.    Die Hochschulleitung, die Departementsleitenden, die Abtei-
lungsleitenden und sämtliche Angehörigen der PHZH fördern durch 
geeignete Massnahmen die tatsächliche Gleichstellung der Geschlech-
ter. Sie streben eine ausgewogene Vertretung beider Geschlechter in 
allen Funktionen und Gremien an und setzen sich für die Vermeidung 
von Diskriminierung jeglicher Art ein.

Mitsprache § 26.    1 Die Mitsprache der Angehörigen der PHZH fördert die 
Gestaltung und Entwicklung der PHZH in allen Bereichen des Leis-
tungsauftrags. Sie bietet Gewähr, dass die Hochschulangehörigen ihre 
Meinung zu betrieblichen und organisatorischen Angelegenheiten wie 
auch zu personellen Belangen nach Massgabe der entsprechenden 
Bestimmungen vorbringen können.
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2 Das Mitspracheorgan der PHZH ist die Hochschulversammlung. 
Die Hochschulversammlung und deren Teilversammlungen (Senat, 
Mittelbauorganisation, Versammlung des ATB-Personals und Ver-
sammlung der Studierenden) vertreten die Hochschulangehörigen 
nach innen und nach aussen, insbesondere in der Erweiterten Hoch-
schulleitung. 

Einrichtungen 
zugunsten 
Angehöriger 
der PHZH

§ 27.    1 Die PHZH erleichtert ihren Angehörigen durch Einrich-
tungen zur Kinderbetreuung die Erfüllung von Betreuungspflichten. 

2 Sie setzt sich für die betriebliche Gesundheitsförderung ein.
3 Sie bietet ihren Studierenden psychologische Beratung an.
4 Für Studienfragen steht die Sprechstunde des Rechtsdienstes zur 

Verfügung.
5 Die Hochschulleitung kann weitere soziale und kulturelle, gesund-

heitsfördernde sowie auf sportliche Betätigung ausgerichtete Institu-
tionen im Interesse der PHZH oder ihrer Angehörigen finanziell oder 
anderweitig unterstützen.

6 Alle Einrichtungen können gemeinsam mit anderen Hochschulen 
geführt werden. 

Vereine  
an der PHZH

§ 28.    Die Hochschulleitung kann Vereine, die im Hochschul-
bereich tätig sind, als «Verein an der PHZH» anerkennen. Sie regelt 
die Einzelheiten.

Räumlichkeiten 
und 
Infrastruktur

§ 29.    1 Die Hochschulleitung regelt die Benutzung von Räumlich-
keiten und Infrastruktur der PHZH durch ihre Angehörigen und 
Dritte.

2 Die Angehörigen der PHZH haben angemessenen Anspruch auf 
die Benutzung der Einrichtungen des Informationszentrums (IZ).

Hausordnung§ 30.    Die Hochschulleitung erlässt eine Hausordnung, die einen 
geordneten, für alle Beteiligten förderlichen Hochschulbetrieb sicher-
stellt.

4. Teil: Struktur und Organisation

1. Abschnitt: Organisationseinheiten

Rektorat§ 31.    Die Rektorin oder der Rektor ist für alle Belange der Hoch-
schule zuständig, die keinem anderen Organ übertragen sind. Sie oder 
er kann entsprechende Geschäfte der Hochschulleitung zur Beratung 
oder Beschlussfassung zuweisen.
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Prorektorate § 32.    1 Die PHZH gliedert sich in Prorektorate.
2 Die Prorektorinnen und Prorektoren stimmen die Entwicklung 

und Planung der Departemente und Abteilungen aufeinander ab und 
schaffen die für die Leistungserbringung und den Betrieb des Pro-
rektorats notwendigen Rechtsgrundlagen. 

3 Sie stellen zuhanden der Hochschulleitung Antrag auf den für die 
Prorektorate erforderlichen Anteil am Globalbudget und legen Rechen-
schaft über den Einsatz der Mittel ab. 

Verwaltung § 33.    1 Die Verwaltung gliedert sich in Abteilungen. 
2 Sie erbringt die für den Betrieb der Gesamtinstitution zentralen 

Dienstleistungen, stellt Führungsinformationen und -instrumente zur 
Verfügung und liefert die Grundlagen für die Ressourcenbewirtschaf-
tung.

Departemente § 34.    1 Die PHZH führt Departemente. Diese gliedern sich in 
Bereiche.

2 Die Departementsleitenden führen die Bereichs- und Ressort-
leitenden und sorgen gemeinsam für die Weiterentwicklung der Pro-
dukte. Sie stellen den Abteilungsleitenden die Grundlagen für die 
Zuteilung der für die Leistungserbringung im Departement notwendi-
gen personellen Ressourcen bereit. Der zuständigen Prorektorin oder 
dem zuständigen Prorektor beantragen sie das Departementsbudget.

Abteilungen § 35.    1 Die Lehrpersonen der PHZH sind bezüglich Personalfüh-
rung und Einsatzregelungen fachbezogenen Abteilungen zugeordnet. 
Diese gliedern sich in Fachbereiche.

2 Die Abteilungsleitenden haben die Führungsverantwortung für 
die entsprechende Abteilung. Sie koordinieren den Arbeitseinsatz der 
Dozierenden und wissenschaftlichen Mitarbeitenden über alle Leis-
tungsbereiche hinweg und handeln die individuellen Leistungsverein-
barungen aus. Sie führen Laufbahngespräche und sind verantwortlich 
für die Mitarbeitendenbeurteilung.

Institute § 36.    1 Institute sind dem Rektorat oder den Prorektoraten zuge-
ordnete Organisationseinheiten mit einer durch die Hochschulleitung 
definierten, klar abgrenzbaren thematischen Schwerpunktbildung unter
Einbezug aller Bereiche des Leistungsauftrags. 

2 Nach Vorgaben der Hochschulleitung erwirtschaften Institute die 
Mittel zur Erfüllung ihrer Aufgaben selbstständig.

Zentren § 37.    Zentren erbringen Querschnittsleistungen für die gesamte 
PHZH, ohne in allen Bereichen des Leistungsauftrags tätig zu sein. 
Ansonsten gelten für sie dieselben Vorgaben wie für Institute.
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2. Abschnitt: Organe und Gremien 

A. Organe und Gremien mit gesamtinstitutionellen Aufgaben

I. Hochschulleitung

Aufgaben§ 38.    1 Die Hochschulleitung nimmt die Aufgaben wahr, die ihr 
kraft übergeordneten Rechts oder durch die Rektorin oder den Rek-
tor zugewiesen sind und beschliesst über entsprechende Anträge ihrer 
Mitglieder. Sie erlässt eine Geschäftsordnung.

2 Die Antragstellung an den Fachhochschulrat ist vorbehältlich 
abweichender gesetzlicher Bestimmungen Sache der Hochschulleitung.

Zusammen-
setzung 

§ 39.    1 Die Hochschulleitung setzt sich zusammen aus:
a. der Rektorin oder dem Rektor,
b. den Prorektorinnen und Prorektoren,
c. der Verwaltungsdirektorin oder dem Verwaltungsdirektor.

2 Gewählte Nachfolgerinnen und Nachfolger von Mitgliedern der 
Hochschulleitung können mit beratender Stimme an den Sitzungen 
teilnehmen. Die Geschäftsordnung kann weitere Teilnehmende ohne 
Stimmrecht vorsehen.

II. Erweiterte Hochschulleitung

Aufgaben§ 40.    Die Erweiterte Hochschulleitung ist in erster Linie ein Kon-
sultativorgan der Hochschulleitung. Sie erlässt eine Geschäftsordnung. 
Diese unterliegt der Genehmigung durch die Hochschulleitung.

Zusammen-
setzung 

§ 41.    In die Erweiterte Hochschulleitung nehmen Einsitz:
a. die Mitglieder der Hochschulleitung,
b. die Departementsleiterinnen und Departementsleiter,
c. die Abteilungsleitenden des Prorektorats Fachbereiche,
d. die Abteilungsleitenden der Verwaltungsdirektion,
e. die Präsidentin oder der Präsident der Hochschulversammlung,
f. die Leiterinnen und Leiter der Organisationseinheiten des Rekto-

rats,
g. eine Vertreterin oder ein Vertreter der Pädagogischen Hochschule 

Schaffhausen,
h. die Leiterin oder der Leiter des Instituts Unterstrass.
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III. Hochschulversammlung

Aufgaben § 42.    1 Die Hochschulversammlung erlässt eine Geschäftsordnung.
Diese regelt Aufgaben und Organisation sowie das Verfahren zur Fest-
legung der Wahlvorschläge für die Einsitznahme in die Wahlaus-
schüsse zur Entsendung der Delegierten in den Fachhochschulrat.

2 Die Geschäftsordnungen der Hochschulversammlung sowie der 
Teilversammlungen unterliegen der Genehmigung durch die Hoch-
schulleitung. 

3 Die Hochschulversammlung kann Anträge an die Hochschul-
leitung stellen.

Zusammen-
setzung

§ 43.    Der Hochschulversammlung gehören an: 
a. 14 Delegierte der Teilversammlung der Dozierenden und Lehr-

beauftragten,
b. 7 Delegierte der Teilversammlung der wissenschaftlichen Mitarbei-

tenden und des administrativen und technischen Personals,
c. 7 Delegierte der Teilversammlung der Studierenden. 

Honorierung 
der Aktivitäten

§ 44.    Die Mitwirkung von Mitarbeitenden in den Versammlun-
gen erfolgt im Rahmen der Arbeitszeit. In die Hochschulversammlung 
delegierte Studierende erhalten für ihre Sitzungsteilnahme eine Ent-
schädigung nach Verfügung der Rektorin oder des Rektors. 

B. Kommissionen und andere Arbeitsgruppen

Stellung § 45.    Die Hochschulleitung entscheidet über die Schaffung und 
Auflösung sowie über die organisatorische Zuordnung der Arbeits-
gruppen, die einen Themenbereich im Interesse der Gesamtinstitution 
ständig bearbeiten, namentlich der Stelle für Personalfragen (SteP), 
der Gleichstellungskommission oder der Umweltkommission.

Aufgaben und 
Organisation

§ 46.    Die Arbeitsgruppen regeln Aufgaben und Organisation in 
einer Geschäftsordnung. Diese unterliegt der Genehmigung durch die 
Hochschulleitung. Die Genehmigung kann delegiert werden.

5. Teil: Schluss- und Übergangsbestimmung

Inkrafttreten § 47.    Die Hochschulordnung tritt nach der Genehmigung durch 
den Fachhochschulrat am 1. Juli 2008 in Kraft.
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Übergangs-
bestimmung

§ 48.    Rechtserlasse von Organen oder Gremien, deren Zustän-
digkeit aufgrund des Fachhochschulgesetzes vom 2. April 2007 und 
dessen Ausführungserlasse oder der Hochschulordnung ändert, behal-
ten bis zur Änderung durch die neu zuständige Instanz Gültigkeit.

Im Namen der Hochschulleitung
der Pädagogischen Hochschule
Der Rektor: Die Prorektorin:
Bircher Larcher Klee

Vom Fachhochschulrat genehmigt am 27. Mai 2008.

1 LS 414.10.
2 SR 414.711.
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